
STADT KÖNIGSWINTER
DER BÜRGERMEISTER

Öffentliche Bekanntmachung

Interessensbekundungsverfahren der Stadt Königswinter für die 
Standortvergabe Altkleidercontainer für den Zeitraum 2026 bis 2028

Die Stadt Königswinter vergibt zum 01.01.2026 die Erlaubnis für die Aufstellung von 
Altkleidercontainern im Rahmen der Sondernutzung neu. Die Vergabe erfolgt nach den 
nachfolgenden Bedingungen, auf der Grundlage des § 7 der Sondernutzungssatzung der 
Stadt Königswinter vom 11.05.2022 in Form der 2. Änderungssatzung sowie des 
Kommunalen Konzeptes für die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für die Aufstellung 
von Altkleidercontainern in der Stadt Königswinter vom 11.05.2022 in der aktuellen Fassung. 
Die Sondernutzungssatzung und das Standortkonzept für Altkleidercontainer der Stadt 
Königswinter können auf der Webseite der Stadt Königswinter unter der Rubrik Ortsrecht / 
Bauverwaltung als PDF-Datei eingesehen und bei Bedarf heruntergeladen werden.

Anträge auf die Sondernutzungserlaubnis für die Standorte entsprechend der Anlagen 1 und 
2 des Standortkonzepts Altkleidercontainer vom 11.05.2022 in der aktuellen Fassung sind bis 
zum 31.08.2025 schriftlich auf dem Postweg an den Servicebereich Technische Verwaltung, 
Stadt Königswinter, Obere Straße 8, 53639 Königswinter zu senden. Als 
Registrierungskriterium gilt der Eingangspoststempel der Stadt Königswinter. Anträge können 
auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer 
Signatur an die E-Mail-Adresse altkleidercontainer@koenigswinter.de gesandt werden.

1. Rechtsverhältnis

Die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis für die Aufstellung von Altkleidercontainern im 
Stadtgebiet von Königswinter erfolgt ausschließlich in Form eines begünstigenden 
Verwaltungsaktes, der mit Nebenbestimmungen versehen wird.

2. Umfang

Die Standorte verteilen sich flächendeckend im gesamten Stadtgebiet Königswinter. Es 
werden 23 Standorte mit insgesamt 38 Altkleidercontainer entsprechend den Anlagen 1 und 
2 zum Standortkonzept Altkleidercontainer der Stadt Königswinter vorgehalten.

3. Dauer

Um allen Antragstellerinnen in regelmäßigen Intervallen die Möglichkeit zu bieten, 
Standortplätze im öffentlichen Straßenraum im Stadtgebiet Königswinter zu erhalten, wird die 
Sondernutzungserlaubnis für Altkleidercontainer ausschließlich auf drei Jahre befristet erteilt.

mailto:altkleidercontainer@koenigswinter.de


Das nächste Intervall zur Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen beginnt am 01.01.2026 
und endet am 31.12.2028.

4. Anforderungen an die Aufsteherinnen

Um sowohl die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs als auch den Schutz des Ortsbildes 
zu gewährleisten, werden seitens der Stadt Königswinter die Anforderungen Punkt 4 c bis 4 
m. des Standortkonzeptes Altkleidercontainer der Stadt Königswinter.an einem Aufsteller:in 
gerichtet, deren verbindliche Anerkennung und Erfüllung im Rahmen der Antragstellung 
(siehe Punkt 5 des Standortkonzeptes Altkleidercontainer der Stadt Königswinter), aus
führlich und zweifelsfrei nachgewiesen werden muss.

5. Auswahlentscheidung

Die Auswahlentscheidung ergibt sich aus den Regelungen zum Auswahlverfahren der 
Sondernutzungserlaubnis unter Punkt 6.des Standortkonzeptes Altkleidercontainer der Stadt 
Königswinter. Das Auswahlverfahren zu den eingegangenen Beantragungen erfolgt bis zum 
Ablauf des 18. September 2025. Das Ergebnis des Auswahlverfahrens und die 
entsprechenden Sondernutzungserlaubnisse werden den Antragstellerinnen bis zum Ablauf 
des 02.Oktober 2025 mitgeteilt.

6. Gebühr

Die jährliche Sondernutzungsgebühr beträgt nach Nr. 16 der Anlage 1 zu § 10 der 
Sondernutzungssatzung pro Standort 150,00 €.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um die Vergabe eines 
öffentlichen Auftrages handelt und kein Rechtsanspruch auf die Erteilung der 
Sondernutzungserlaubnis besteht. Kosten werden nicht erstattet.

Rückfragen können an die Stadtverwaltung Königswinter • Technische Verwaltung •
Obere Straße 8 • 53639 Königswinter, Frau Zinke, Tel.: 02244 - 889 133 oder per E-Mail an 
altkleidercontainer@koeniqswinter.de gerichtet werden.

Königswinter, den 30.06.2025 
Der Bürgermeister

Pinto
Technischer Beigeordneter 
für Stadtplanung, Bauen und Klimaschutz
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